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Betrifft: Berichtsentwurf des Ausschusses für Recht und Menschenrechte vom 16. 11. 2009 zu „Discrimination on the basis of sexual orientation and gender identity“ für das Plenum der Parlamentarischen Versammlung des Europarats am 27. 1. 2010
                                                                                                      Wien, 28. 12. 2009 
Sehr geehrtes Mitglied der Parlamentarischen Versammlung!

Der Vorstand des KLRÖ hat sich intensiv mit dem oben genannten Entwurf befasst und fordert Sie nachdrücklich auf, den Bericht nicht anzunehmen, jedenfalls aber nicht in der derzeitigen Fassung. Alle Empfehlungen zur Behandlung von Sachverhalten, die „Familien“ und Adoption betreffen, sind aus dem Bericht herauszunehmen.

Dem KLRÖ ist die Achtung der Menschenrechte ein wichtiges Anliegen. Der KLRÖ versteht daher die grundsätzliche Intention, die Achtung der allgemeinen Menschenrechte für lesbische, schwule, bisexuelle und transgender Menschen abzusichern. Die gegenständliche Vorlage behandelt aber den umfassenden Komplex von Fragen mit nicht akzeptablen Verallgemeinerungen und unausgewogen, sodass eine den Problemen gerecht werdende Behandlung nicht möglich ist. Bei der offensichtlichen Vereinigung mehrerer Dokumente wurden pauschale Formulierungen und Forderungen nicht ausreichend abgestimmt, weshalb ihre sachgerechte und angemessene Anwendbarkeit auf die einzelnen Gruppen höchst zweifelhaft ist. 
Die Einwendungen des KLRÖ konzentrieren sich auf drei Gruppen: 1. unzureichende Begriffsbildung, 2. ein teilweise falsches Verständnis der Menschenrechte, 3. manche zu pauschale, unausgewogen formulierte bzw. inhaltlich unverständliche Forderungen. Diese Einwendungen werden im Anhang erläutert.

Grundsätzlich ist es fraglich, ob die Zusammenfassung dieser Gruppen mit einer Bezeichnung „LGBT Personen“ sinnvoll, rechtlich haltbar und juristisch durchführbar ist. 
Es ist aber sicher, dass die Zusammenfassung so unterschiedlicher Beziehungen, wie sie in C 86 angeführt werden, als „LGBT families“ sachlich und rechtlich nicht zu vertreten ist und nur zu einer großen Zahl an rechtlichen Unklarheiten, Klagen und Prozessen führen muss. Der in C 86 empfohlene „weite Familienbegriff“ umfasst „members of the natural family, non-married partners, including same-sex partners, children born out of wedlock, children in joint custody, dependent adult children and dependent parents”. Auf eine Erklärung, was eine “bisexuelle Familie” ist, lässt sich der Berichterstatter gar nicht ein. (Soll wirklich in einem Dokument des Europarates die Beziehung eines Menschen zu zwei Partnern verschiedenen Geschlechts als „Familie“ bezeichnet werden?) Eine „transgender Partnerschaft“ kann heterosexuell oder homosexuell sein, aber was ist eine „transgender Familie“?

Aus den Ausführungen des Berichterstatters geht nicht einmal eindeutig hervor, dass eine „Familie“ zumindest zwei Generationen umfassen muss. Außerdem weist der Berichterstatter selbst darauf hin, dass das Ministerkomitee des Europarates einen Arbeitsauftrag über das Thema „various forms of marital and non-marital partnerships and cohabitation“ gegeben hat. Zur Zeit besteht also offensichtlich kein gemeinsam angenommener Begriff der „Familie“ im Europarat. 

Aus diesen Gründen ist insbesondere Punkt A 8 des Entschließungsentwurfs strikt abzulehnen. „The denial of rights to the de facto „LGBT families“ in many member states must also be addressed, including through the legal recognition and protection of these families.” In den Aufforderungen an die Mitgliedsstaaten (A 14) kommen dann zwar keine konkreten Aufforderungen zu diesem Anliegen vor. Aber die Aufforderung, dass die Mitgliedsstaaten gegen die Verweigerung von Rechten an de facto „LBGT Familien“ vorgehen sollen, unter Einschluss der rechtlichen Anerkennung und des Schutzes dieser Familien, ist wegen der Unklarheit des Familienbegriffs und der unabsehbaren juristischen Folgen abzulehnen. Was eine de facto „LBGT Familie“ (nach Meinung des Berichterstatters) ist, kann man übrigens im eigentlichen Entschließungsentwurf nicht feststellen, sondern nur im persönlichen Memorandum C.

Die Einführung des Begriffs „LBGT Familien“ in den Rechtsbestand des Europarates muss  strikt zurückgewiesen werden.
Auch die Fragen der Adoption und die Rechte der Adoptierenden und Adoptierten, soweit sie über die Adoption durch eine Einzelperson hinausgehen, sollten in größerem Zusammenhang mit der Frage der Familien gesehen und behandelt werden.   

Der KLRÖ fordert Sie deshalb auf, aus Gründen der ethischen Verantwortung, der Rechtsklarheit und der Rechtssicherheit diesen Bericht in der derzeitigen Fassung nicht  anzunehmen. Eine konstruktive Behandlung des Themas erfordert unseres Erachtens eine weitere intensive und offene, das heißt von Vorurteilen beiderseits möglichst freie Bearbeitung.

Mit freundlichen Grüßen für den KLRÖ

Bgdr Mag. Rolf M. Urrisk  e.h.                                                   HR Mag.Wolfgang Rank e.h.
          Generalsekretär                                                                                   Präsident

Anhang: Ergänzender Kommentar zum Schreiben des KLRÖ
1. Unzureichende Begriffsbildung:

Begriffe müssen zur Sicherung ihrer Verständlichkeit möglichst exakt gefasst und daher auch so verstanden werden. Eine unnötig weite und damit unexakte Begriffsbildung verhindert hingegen sinnvolles öffentliches Verständnis.

1.1. So ist nicht „die sexuelle Orientierung ein wichtiger Teil der Identität jedes Menschen“;

dies trifft auf die Sexualität an sich zu, nicht (bloß) deren Ausrichtung. Sexualität aber „beinhaltet nicht“ die Formen ihrer Realisierung, sondern ist ein personaler und existentieller Vollzug der Selbstfindung und Selbstsetzung, als Prozess der personalen Reifung. Insofern ist bereits der Grundzugang der Vorlage zum Problem falsch und daher unbrauchbar. Die so definierte „geschlechtliche Identität“ „bezieht“ sich nicht bloß (irgendwie) auf die „individuelle geschlechtliche Erfahrung“, sondern äußert sich eben und realisiert sich in diesen Erfahrungen.

1.2. Bei der Geburt eines Menschen wird auch kein – biologisches – Geschlecht „bestimmt“,

sondern als bereits definiert vorgefunden, abgesehen davon, dass die geschlechtliche Individuation lange vor der physischen Geburt längst festgelegt ist, wahrscheinlich bereits unmittelbar bei der Zeugung bei der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle. Dass sich daran kulturell bestimmte Erziehungsmaßnahmen anschließen, ist eine Folge, nicht die Sache selbst. 

1.3. Der Begriff „Familie“ als Gemeinschaft personaler Kommunikation verschieden- 

geschlechtlicher Erwachsener und von zumindest zwei Generationen ist kulturell geprägt, und das in so gut wie allen Zivilisationen, und seit ältesten Zeiten. Willkürlich und ohne Begründung verwendet der Entwurf einen völlig aufgeweichten, schwammigen und daher unpräzisen Begriff, der für praktisch alle Formen menschlicher Kommunitäten anwendbar ist. Aus den Ausführungen des Berichterstatters geht nicht einmal eindeutig hervor, dass eine „Familie“ zumindest zwei Generationen umfassen muss. Außerdem weist der Berichterstatter selbst darauf hin, dass das Ministerkomitee des Europarates einen Arbeitsauftrag über das Thema „various forms of marital and non-marital partnerships and cohabitation“ gegeben hat. Zur Zeit besteht im Europarat also offensichtlich kein gemeinsam angenommener Begriff von „Familie“.
Die Einführung des Begriffs „LBGT Familien“ in den Rechtsbestand des Europarates sollte  daher strikt zurückgewiesen werden. Der in C 86 empfohlene „weite Familienbegriff“ umfasst „members of the natural family, non-married partners, including same-sex partners, children born out of wedlock, children in joint custody, dependent adult children and dependent parents”. Auf eine Erklärung, was eine “bisexuelle Familie” ist, lässt sich der Berichterstatter gar nicht ein. (Soll wirklich in einem Dokument des Europarates die Beziehung eines Menschen zu zwei Partnern verschiedenen Geschlechts als „Familie“ bezeichnet werden?) Eine „transgender Partnerschaft“ kann heterosexuell oder homosexuell sein, aber was ist eine „transgender Familie“? 

1.4. Desgleichen werden die Begriffe „Diskriminierung“ und „Anti-Diskriminierung“ (Pkt. A 12 und 14.4) in dem Dokument nicht definiert, oder wenigstens umschrieben. Nicht jede unterschiedliche Behandlung widerspricht aber auch gleich den Menschenrechten, jedenfalls dann nicht, wenn sachliche Unterschiede angemessen berücksichtigt werden und berücksichtigt werden müssen. Für die Zielgruppe werden Rechte eingefordert, die keiner anderen Gruppe zustehen oder für sie eingefordert werden (vgl. Pkt. A 14.2. , 14.3.). 

1.5. Unklar ist weiter, was unter einem „Menschenrechtsansatz“ verstanden werden kann, besonders wenn er „einheitlich“ gemeint ist. Die Formulierung der Menschenrechte ist von vorne herein von einem konsistenten Personbegriff herzuleiten, der daher auch einheitlich ist. Die Verschiedenheit der Umstände und Kulturen kann aber eine unterschiedliche Umsetzung nahe legen, gerade um die Zielvorstellung des jeweiligen Menschenrechts sicherzustellen. Gleiches für alle kann die größte Ungleichheit und Ungerechtigkeit bedeuten! Eine ähnliche Bevorzugung wird nach Pkt. A 14.8.3. hinsichtlich der Aufenthaltsrechte eingefordert, eine Forderung, die dem eklatanten Missbrauch geradezu Vorschub leisten würde (vgl. Pkt. A 14.15.). 

1.6. Die Forderung der „gemeinsamen elterlichen Verantwortung“ (Pkt. A 14.9) ist begrifflich in sich widersprüchlich, da für einen (biologischen) Nicht-Elternteil Elternschaft beansprucht wird; zudem greift diese Forderung in unzumutbarer Weise jedenfalls in die Rechte des physischen Elternteils ein. 
2. Auf Grund eines falschen Verständnisses der Menschenrechte werden banale Selbstverständlichkeiten vehement gefordert oder unsinnige Forderungen erhoben. Dazu einige offensichtliche Beispiele: 

2.1. Dass die Menschenrechte allen Menschen zu garantieren sind, auch solchen mit von dem der Mehrheit abweichendem Sexualverhalten, ist eine Selbstverständlichkeit. Die besondere Aufforderung an die Staaten, die Einhaltung der Menschenrechte gerade für diese Personengruppe zu garantieren (Pkt. A 14.1), bedeutet eher eine Abschwächung des generellen Verpflichtungscharakters dieser Menschenrechte. Die Würde des Menschen hängt nicht von deren Anerkennung durch die Mitwelt ab. Wie schon V.F. Frankl feststellte, haben Menschen selbst in den KZs keineswegs ihre Würde verloren, trotz des menschenverachtenden Verhaltens der Mitwelt. 

2.2. Wenn hingegen gefordert wird, dieser Personengruppe dürfe niemand mit Hass oder Abneigung begegnen, so wird nicht nur etwas gefordert, was auch nicht sinnvoll für irgendeinen anderen Menschen gefordert werden kann. Diese Forderung verkehrt sogar den Rechtscharakter der Menschenrechte zum Vorteil des Rechtsinhabers in situ zu einer Verpflichtung derer, die dieser Person begegnen. Zudem wird dadurch die Freiheit eben dieser anderen ungebührlich beschränkt, z.B. das Recht der freien Meinungsäußerung, das andererseits gerade für die Homosexuellen und Transgender eingefordert wird – ein unlösbarer Widerspruch. Schließlich ist Hass eine Äußerungsform der Emotion; Emotionen können aber grundsätzlich nicht einer externen Rechtsordnung unterfallen, höchstens deren Äußerung. Auch „keine Angst zu haben“ entspringt einer innerseelischen Vernetzung, die nicht von außen gesteuert werden kann, wenn sie auch in gewissem Ausmaß beeinflussbar ist. 

2.3. Der Text berücksichtigt zu wenig, dass Menschenrechte eben „Rechte“ und nicht Pflichten sind. Die Forderung nach einem unspezifizierten „gleichberechtigten Zugang zu Arbeit, Waren, Dienstleistungen, Wohnungen und anderen – welchen ? – Einrichtungen“ (Pkt. A 14.11.4.) stellt einen menschenrechtswidrigen Eingriff in die Privatautonomie der jeweiligen Bezugspersonen dar, jedenfalls bei privatrechtlichen Verhältnissen (vgl. auch Pkt. A 14.14.). Auf Rechte kann aber auch verzichtet werden, z.B. wenn jemand freiwillig zu Gunsten anderer auf Besitz, Wohlergehen oder Gesundheit, ja sogar das Leben verzichtet. Gleiches gilt, wenn jemand aus freiem Entschluss einer Gemeinschaft beitritt, die statutarisch auf die Wahrnehmung bestimmter Menschenrechte freiwillig verzichtet, z. B. weil sie sich der Armut als Besitzlosigkeit verschreibt: Jedermann ist berechtigt, aber niemand ist verpflichtet, Eigentum zu erwerben.

Besondere Bedeutung erhält diese Feststellung bei Religionsgemeinschaften, die häufig die Einhaltung  bestimmter Grundregeln für ihre – freiwillige – Zugehörigkeit verlangen. Als Beispiel sei auf die Einhaltung der „Zehn Gebote“ oder den Vorrang für die „Nächstenliebe“ in allen christlichen Religionsbekenntnissen hingewiesen, oder auf gewisse Voraussetzungen für die Übernahme religiöser Ämter oder auch Anstellungsbedingungen. Es gibt etwa kein Menschenrecht auf die Übertragung des Priesteramtes in der Katholischen Kirche, oder der Bestellung zum Imam in der islamischen Religionsgemeinschaft.  

3. Manche Forderungen sind zu pauschal und unausgewogen bzw. inhaltlich unverständlich:

3.1. In Pkt. A 4 kann auch eine Geschlechtsumwandlung nach eigenem Gutdünken auf Kosten der Allgemeinheit gefordert sein; analog wäre dies aber eine völlig unbegründete Besserstellung etwa gegenüber ebenfalls willkürlich gewählten Schönheitsoperationen etc. (vgl. Pkt. A 14.11.3.). 

3.2. In Pkt. 14.8.1. wird nicht definiert, welche „finanziellen Rechte“ aus welchen Gründen und mit welcher Zielsetzung eingefordert werden, „alle“ ist eine juristisch nicht umsetzbare Bezeichnung. Zudem wird ohne Argument die Gleichbehandlung von Ungleichem eingefordert. 

3.3. Mehrmals wird auf die bedauerlich hohe Selbstmordrate unter „transgender“ Menschen hingewiesen, und ebenfalls ohne weitere Erläuterung die Ursache dafür im Verhalten der Mitwelt konstatiert, als ob nicht auch innerseelische Konflikte und Schulderfahrungen zum Selbstmord treiben könnten.

3.4. Derzeit ist es zumindest noch nicht eindeutig erwiesen, dass die Erziehung von Kindern in gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften nicht zu schweren Nachteilen führt, weil der spontane häusliche Umgang mit dem jeweils anderen Geschlecht nicht möglich ist. Dennoch wird die uneingeschränkte Möglichkeit der Adoption durch Personen der Zielgruppe gefordert (Pkt. A 14.9). Das Recht der Kinder auf umfassende Lebensbedingungen und Erziehung wird missachtet, um eine sachlich nicht gerechtfertigte willkürliche Bevorzugung Gleichgeschlechtlicher zu ermöglichen. 

3.5. Wenn Forschungsarbeiten über „Diskriminierung“ gefordert werden (Pkt. A 14.13.), so sollten zumindest ebenfalls aussagekräftige statistische Erhebungen gefordert werden, sowie Arbeiten über die psychologische Behandelbarkeit der betroffenen Personen; auf die Notwendigkeit weist ja auch schon die in der Vorlage wiederholt angezogenene Problematik der Selbstmordrate hin. Auch über die Frage der Heilbarkeit ist die Wissenschaft noch keineswegs zu einem einheitlichen Urteil gekommen. Darüber darf sich die Öffentlichkeit keinesfalls interesselos hinwegsetzen! 
Der KLRÖ fordert Sie deshalb auf, aus Gründen der ethischen Verantwortung, der Rechtsklarheit und der Rechtssicherheit diesen Bericht in der derzeitigen Fassung nicht  anzunehmen. 
